
An die 
PräSidentin des Landtags NRW 
Frau Carina Gödecke 
Postfach 10 11 43 
40002 Düsseldorf 

Sülin?elJ 

SoI;ngen, 27, Augu st 2015 

Stellungnahme der Stadt Solingen zum Gesetzentwurf der landesregierung zur 
Verteilung de r f ö rdermittel aus de m Ko mmunalinvest itionsförd erun9Sgesetz 
des Bundes 

Sehr geehrte Fr<lU Gödecke, 

der Rat der Stadt Solingen hält den im Gese tzentwu rf der l andesreg ierung zur Umset
zung des Kommunal irwesti tionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (Klnvf öG 
NRW) fe<>tgelegten Verteilungsschlüssel für die pauschal den Gemeinden und Kreisen 
bereitzustellenden Fördermittel des Bundes für nicht sachgerecht. 

Der Bund hat in seinem Verteilungsmaßstab be>.vusst auch die Kriterien der Arbei tslosig
keit und insbesondere der Kas\.enluedite berück.sichtigt. Nur dies hat dazu gefüh rt, dass 
das land NRW mit 1,13 Mrd. € mehr als 32% der Gesamtmittel erhält. Dies sind rund 
1 O%Pkte. mehr als es nach dem Königsteiner Schlüssel bekommen hätte. Umso unver
ständ licher ist die von der landesregierung vorgesehene Verteilung nach Sch lüsselzu
weisungen, bei der insbesondere die Kassenkredite keine Rolle mehr spielen. Wie soll 
dies in Richtung des Bundes vermittelt werden? 

Die Verteilung nach Schlüsselzuweisungen führt im Ergebnis dazu, da!S von 396 Kom
munen und 31 Kreisen (einschließlich St(idteregion A,l(hen) 38S Fördermittel aus dem 
Kom munalinvestitionsförderungsgesetz erhalten, - also im Sin ne des Gesetzes als" f i
nanzschwach" einzuordnen sind. Darunter bef inden sich auch offenkundig finanzstarke 
Kommunen. Die vorgeschlagene Vertei lung entspr ich t der Wirkung einer Gießkanne mi t 
unterschiedlich breiten Strahlen. Die vom Sund beabsichti9te gezielte Stärkung infra
strukturell benachteiligter Kommunen ist von der Landesregierung durch eine vermeint
lich politisch konfliktarme, aber in vielen Fällen verpuffende Breitenwirk.ung ersetzt wor· 
den. 

Dabei wird übersehen, dan die Höhe der Kassenk.redite, symptomatisch für die Entwick
lung der Fehlbeträge in den Hausha lten, wesentlich besser fü r die Identif ika t ion langfr is
tiger struktureller Probleme geeignet ist und damit vom Bund zu Recht als w ichtiger Ver· 
te ilmaßstab ausgewäh lt w urde. Die Behauptungen des M inisteriums für Inneres und 
Kommunales (MIK), Kassenkredi te seien ungeeignet, da sie auch herangezogen würden, 
um Inve"Sti tionen zu finanzieren, sind nach den Erk.enntnissen der Stadt Solingen (Basis: 
Städlelag NRW) haltlos. 
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Stellungnahme der Stadt Solingen zum Gesetzentwurf der landesregierung zur 
Verte ilung de r f ö rdermitte l a us de m Ko mmunalinvestitionsrö rderungsgesetz 
des Bundes 

Sehr geehrte Fr<lu Gödecke, 

der Rat der Stadt Solingen hält den im Gese tzentwu rf de r l andesreg ierung zur Umset· 
zung des Kommunal investitionsförderungsgesetzes in Nordrhein·Westfalen (Klnvf öG 
NRW) festgelegten Vefleilungsschlüssel für die pauschal den Gemeinden und Kreisen 
bereitzustellenden Fördermittel des Bundes fOr nicht sachgerecht. 

Der Bund hat in seinem Verteilungsmaßstab bewusst auch die Kriterien der Arbeitslosig
keit und insbesondere dcr Kils~n l<.redite berücksichtig t. Nur dies hat dazu geluhrt, dass 
das land NRW mit 1,13 Mrd. € mehr als 32% der Gesamtmi tte l erhält. Dies sind rund 
1 O%Pkte. mehr als es nach dem Königsteiner Schlüssel bekom men h<lttc. Umso unver· 
ständlicher ist die von der landesregierung vorgesehene Verteilung nach Schlüsselzu
weisungen, bei der insbesondere die Kassenkredite keine Rolle mehr spielen. Wie soll 
dies in Richtung des Bundes vermittelt werden1 

Die Verteilung nach Schlüsselzuweisungen IOhr! im Ergebnis dazu, da!>S von 396 Kom
munen und 31 Kreisen (ein!.Chließlich Städteregion Aachen) 385 Fördermittel aus dem 
Kommunalinvestitions förderungsgesetz erhalten, - also im Sinne des Gesetzes als" l i
nanzschwach" einzuordnen sind. Darunter bef inden sich auch offenkundig finanzstarke 
Kommunen. Die vorge!.Chlagene Vertei lung entsprich t der Wirkung einer Gießkilnne mi t 
unterschiedlich breiten Strahlen. Die vom Bund beabsichtigte gezielte Stärkung intril
strukturell benachteiligter Kommunen ist von der landesregierung durch eine vermeint
Ikh politisch konfliktarme, aber in vielen Fällen verpuffende Breitenwirkung ersetzt wor· 
den. 

Dabei wird über5ehen, dass die Höhe der Kassenkredite, symptomal i!.Ch IOr die Entwick
lung der Fehlbeträge in den Haushalten, wesent lich besser für die Identifikation Iilngfris
tiger struktureller Probleme geeignet ist und damit vom Bund zu Recht als w icht iger Ver
teilmaßstab ausgewählt wurde. Die Behauptungen des Ministeriums für Inneres und 
Kommunales (MIK), Kassenkredi te seien ungeeignet, da sie iluch herangezogen wOrden, 
um Investitionen zu finanzieren, sind nach den Erkenntnissen der Stadt Solingen (Basis: 
Städtetag NRW) hal tlos. 



Schlüsselzuweisungen zu empfangen bedeutet im Übrigen nicht, automatisch auch fi
nan=hwach ZU sein. Es bedeutet lediglich, dass 10 den empfangenden Kommunen in 
dem jeweiligen Re ferenzjahr die normierte Steuerkraft geringer als der fiktive Finanz
bedarf ist . Nach diesem Verteilkr iterium findet faktisch ledigl ich eine Aufstockung des 
GFG mit Bundesmitteln statt. 

Der Rat der Stadt Solingen empfindet es als besonderes ÄrgerniS, dass durch den Vor
schlag der landesregierung die Bemühungen der im Aklionsbündms organisierten ta t
sächlich flOanzschwachen Kommunen, beim Bund eine slarkele finanZielle Unteß !üt
zung insbesondere im Bereich der Soziilhrilnsferaufwendungen zu erwlr~en, kontf'lka
riert werden. Bei allen wei teren GesprCichen werden die Vertre tennnen und Vertre ter 
des Bundes künftig .genüssllch" darauf hinweisen. dass es dem land NRW selbst nicht 
gelungen ist, 7.U einer sachgerechten und zielgerichteten Weiterlei tung der Infrastruktur
förderungsmittel des Bundes an die tatsiich lich finanzschw achen Kommunen zu kom
men. 

Der Rat der Stadt Solingen fordert daher den Landtag NRW auf, eine Verände
rung des von der Landesregierung vorge legten Gesetzentwurfes dahingehend 
zu erwirken, dass, wenn denn schon an dem Verteilkriterium Schlüsselzuwei
sungen festgehalten werden soll, als weiteres maßgeblich zu gewichtendes 
Verteilkriterium die Kassenkredite aufgenommen werden_ 
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